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PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
Assekuranz GmbH

Friedrich-Ebert-Damm 143 
22047 Hamburg

Geschäftsführer:  
Oliver Drewes

Amtsgericht Hamburg HRB 40179 

LEISTUNGSÜBERSICHT TIERHALTERHAFTPLICHTVERSICHERUNG 
PLUS UND PREMIUM PFERDE

Tarife max-THV Premium Pferde max-THV Plus Pferde

Allgemein

Mindeststandard GDV Abweichungen ausschließlich  
zum Vorteil des VN 

Abweichungen ausschließlich  
zum Vorteil des VN 

Zukünftige Bedingungsverbesserungen Mitversichert  Mitversichert 

Verschiedene Selbstbeteiligungen wählbar 125 und 250 €  125 und 250 € 

max-Leistungsschutz: kein Deckungsnachteil gegenüber Wettbewerbstarifen Mitversichert  Nein 

max-Leistungsschutz: Ausland und Haftung über gesetzliche Haftpflicht hinaus 
sind mitversichert, keine verkürzte Kündigungsfrist Mitversichert  Nein 

Deckungsumfang 10, 15 oder 20 Mio €  5, 7,5 oder 10 Mio € 

Forderungsausfalldeckung inkl. vorsätzlichem Handeln des Schädigers Mitversichert ohne  
Mindestschadenhöhe 

Mitversichert ohne  
Mindestschadenhöhe 

Rechtsschutz für die Forderungsausfalldeckung Mitversichert,  
Mindestschadenhöhe 2.500 €  Nein 

Regressansprüche bei Personenschäden von Sozialversicherungsträgern Mitversichert  Mitversichert 

Mietsachschäden

Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen in gemieteten Räumen Mitversichert bis 10 Mio €  Mitversichert bis zur Deckungssumme 

Schäden an gemieteten unbeweglichen Objekten wie Stallungen,  
Boxen und Koppeln Mitversichert bis 20.000 € 

Mitversichert bis 7.500 € 
(SB 10%, mind. 100 €, max. 500 €) 

Schäden an gemieteten Tiertransportanhängern Mitversichert bis 10.000 € 
Mitversichert bis 7.500 € 

(SB 10%, mind. 100 €, max. 500 €) 

Mietsachschäden an gemieteten, gepachteten oder geliehenen  
beweglichen Sachen Mitversichert bis 20.000 € 

Mitversichert sind gemietete  
Sachen bis 7.500 €  

(SB 10 %, mind. 100 €, max. 500 €)


Mitversicherte Personen

Gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters aus unentgeltlicher Beaufsichtigung  
des Tieres durch einen Dritten Mitversichert  Mitversichert 

Ehe-/Lebenspartner und Kinder Mitversichert  Mitversichert 

Gelegentliche Tätigkeit des VN als Reitlehrer mit den versicherten Tieren Mitversichert  Nein 

Fremd- und Gastreiter bei Schädigungen Dritter Mitversichert  Mitversichert 

Reitbeteiligte und Haltergemeinschaften ohne namentliche Nennung Mitversichert  Mitversichert 

Ansprüche des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters gegen  
den Versicherungsnehmer Mitversichert  Mitversichert 

Sonstiges

Reiten ohne oder mit ungewöhnlichem Sattel bzw. Zaumzeug Mitversichert  Mitversichert 

Einsatz zu therapeutischen Zwecken Mitversichert  Mitversichert 

Schäden durch unentgeltliche Kutsch- und Schlittenfahrten Mitversichert  Mitversichert 

Schäden durch entgeltliche Kutsch- und Schlittenfahrten Mitversichert  
bis 17.500 € Jahresumsatz 

Mitversichert  
bis 5.000 € Jahresumsatz 

Nebenberufliche gewerbliche Nutzung der Tiere Mitversichert  
bis 17.500 € Jahresumsatz  Nein 

Pferdeturniere und Pferdeschauen (nicht gewerblich) Mitversichert  Mitversichert 

Pferderennen (nicht gewerblich) Mitversichert  Mitversichert 

Flurschäden Mitversichert  Mitversichert 

Mitversicherung von Fohlen ab Geburt bis 12 Monate  bis 12 Monate 

Ungewollte Deckakte Mitversichert  Mitversichert 

Gewollte Deckakte Mitversichert  Mitversichert 

Rettungs- und Bergungskosten Mitversichert bis 20.000 €  Nein 

Tierische Ausscheidungen Mitversichert  Mitversichert 

Neuwertentschädigung
Mitversichert  

bis 500 € (mit Ausnaheme  
von Elektronik und Brillen)

 Nein 

Kosten für die Nottötung/Abholung durch den Abdecker Mitversichert bis 5.000 €  Nein 

Ausland

Auslandsaufenthalte innerhalb Europas unbegrenzt  unbegrenzt 

Auslandsaufenthalte weltweit 5 Jahre  3 Jahre 

Kaution weltweit bis 100.000 €  bis 50.000 € 

Diese Aufstellung dient als „Kurzübersicht“ zur Orientierung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass trotz sorgfältiger Prüfung eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Aufstellung nicht übernommen 
wird und Irrtümer sowie Darstellungsfehler enthalten sein können. Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus den Versicherungsbedingungen hervor.


